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Die Unterstützungsstelle für Kriegsopfer und Menschen mit Behinderungen des Landes kann Unterstützungen an bedürftige Kriegsopfer, an Personen mit erheblichen altersbedingten Einschränkungen und an Menschen mit einer dauernden und wesentlichen Beeinträchtigung im Sinne des Salzburger Teilhabegesetzes (S.THG) gewähren.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Unterstützung.
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Die Unterstützungsstelle setzt sich aus einer Geschäftsstelle und einem Ausschuss zusammen. Über die Anträge auf Unterstützung entscheidet die Geschäftsstelle auf Grundlage der Entscheidungsvorschläge des Ausschusses. 
Die Geschäftsstelle besteht aus Mitarbeitenden der Sozialabteilung. Die Leitung der Geschäftsstelle liegt bei der Leitung des für Behinderung und Inklusion zuständigen Referates.
Dem Ausschuss gehören Mitglieder an, die aus verschiedenen Organisationen und Einrichtungen im Bundesland Salzburg kommen, die mit der Zielgruppe der Menschen mit Behinderungen arbeiten. 

[bookmark: _Toc212740054][bookmark: _Toc218666654]Rechtsgrundlage und Zuständigkeit

[bookmark: _Toc218666655]Rechtsgrundlage

Die Unterstützungsstelle ist auf Grundlage des Regierungsbeschlusses zur Auflösung des Salzburger Kriegsopfer- und Behindertenfonds und Errichtung eines neuen Nachfolgegremiums vom 01.02.2018 mit der Zahl 20011-RU/2018/28-2018 eingerichtet.
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Die Unterstützungsstelle ist beim Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Soziales, Referat Behinderung und Inklusion angesiedelt. Sie ist für die organisatorische und finanzielle Abwicklung der damit verbundenen Aufgaben zuständig.
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Eine Unterstützung gemäß dieser Richtlinie kann gewährt werden an:
· bedürftige Kriegsopfer, die Anspruch auf Versorgung nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 idgF haben;
· Menschen mit erheblichen altersbedingten Einschränkungen;
· Menschen mit Behinderungen, das heißt Personen mit einer erheblichen und dauerhaften Beeinträchtigung im Sinne des S.THG. 
Die Unterstützungen erfolgen in Form von Geldzuschüssen oder Sachleistungen.
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Unterstützungen können nur für Personen gewährt werden, die ihren Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg haben und auch die sonstigen persönlichen Voraussetzungen nach den Bestimmungen des S.THG erfüllen. 
Unterstützungen dürfen außerdem nur gewährt werden, wenn Ansprüche auf gleichartige Leistungen gegenüber anderen Kostenträgern nicht oder nicht in ausreichendem Ausmaß geltend gemacht werden können. 
Werden von anderen Entscheidungsträgern finanzielle Unterstützungen für Maßnahmen gewährt, wird dies bei der Bemessung der Höhe der Unterstützungen berücksichtigt.

[bookmark: _Toc218666660]Formelle Voraussetzungen

Ein Antrag ist vor Realisierung der Maßnahme zu stellen. Die Verfahrensvorschriften von Punkt 6.1 dieser Richtlinie sind bei der Antragstellung zu beachten.
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Unterstützungen können nur gewährt werden, wenn das monatliche Einkommen die festgelegte Nettohaushaltsobergrenze nicht überschreitet.

Die Einkommensobergrenze für einen Einpersonenhaushalt liegt bei einem monatlichen Nettoeinkommen von € 2.620 (Stand: 2026). Für jede zusätzliche unterhaltsberechtigte Person im Haushalt wird die Grenze um € 690 (Stand: 2026) angehoben. Sollte jedoch eine weitere unterhaltsberechtigte Person im Haushalt erhebliche und dauerhafte Beeinträchtigungen oder altersbedingte Einschränkungen aufweisen, erhöht sich dieser Betrag auf € 890 (Stand: 2026). 

Berechnung des Einkommens: 
Das Nettoeinkommen umfasst die eigenen Einkünfte des Antragstellers sowie die Nettoeinkünfte aller Personen, die mit im gemeinsamen Haushalt leben. 

Beim Einkommen werden folgende Einkünfte berücksichtigt: Leistungen aus der Pensionsversicherung, Unfallrenten, Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, Zahlungen aus der Arbeitslosen- und Krankenversicherung, Bezüge aus der Sozialunterstützung, Unterhaltszahlungen, Kinderbetreuungsgeld sowie sonstige Einkünfte (Einnahmen aus Verpachtung, Vermietung, Landwirtschaft – basierend auf dem Einheitswert).

Zum anrechenbaren Einkommen zählen jedenfalls nicht: pflegegeldbezogene Leistungen aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften; Sonderzahlungen, jedoch nur der 13. und 14. Monatsbezug bzw. die Weihnachtsrenumeration und der Urlaubszuschuss; Familienbeihilfen sowie vergleichbarer Leistungen aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften; Zuschuss zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung. 

Bei Maßnahmen zur Gewährung eines Pflegebettes oder eines Patientenlifters wird kein Einkommensnachweis verlangt.

Die Berechnung im Einzelfall wird von der Unterstützungsstelle vorgenommen. Bei der Berechnung werden die Richtsätze, die zum Zeitpunkt des Einlangens des Antrages gelten, herangezogen.
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Die Unterstützungen können insbesondere für nachstehende Maßnahmen gewährt werden:

Behindertengerechte Adaptierung von Wohn- und Sanitärräumen
ua Stuhl/Plattform-Treppenlift, Rampen, Handläufe, schwellenfreie Dusche, barrierefreien Badumbau

Mobilitätshilfen
ua PKW-Adaptierung, Treppensteighilfen (Treppenraupe/Treppensteiger), Rollstuhladaptierung, Schiebehilfen, Rollstuhl mit Schiebehilfen

Hilfsmittel und pflegerische Hilfsmittel
ua Pflegebett, Patientenlift, Badewannenlift, Aufstehhilfen

Technische Hilfsmittel für Menschen mit einer Hörbehinderung
ua Lichtsignalanlagen für Türklingel- und Gegensprechanlagen, Brandmeldeanlagen, Babyphone, Lichtwecker und Vibrationswecker, Reparaturen von Signalanlagen

Für Kriegsopfer
Allgemeine Unterstützung, Wohnkostenzuschuss sowie Sterbekostenbeitrag
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Die Anträge sind beim Amt der Salzburger Landesregierung, Sozialabteilung, Referat Behinderung und Inklusion, einzubringen. Dem Antrag sind bestimmte Unterlagen beizulegen (Kostenvoranschlag, Nachweise zur Einkommenssituation und medizinische/ärztliche Unterlagen). Bei Notwendigkeit werden weitere prüfungsrelevante Unterlagen nachgefordert. Die Nachweise können je nach beantragter Maßnahme variieren. Zu beachten sind weiters die im Antragsformular enthaltenen Hinweise. 
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Die Anträge werden von der Geschäftsstelle auf Basis von Entscheidungsvorschlägen des Ausschusses im Rahmen von Sitzungen entschieden. Die Geschäftsstelle ist dabei nicht an die Entscheidungsvorschläge des Ausschusses gebunden.
Die Geschäftsstelle entscheidet ohne Entscheidungsvorschläge bei Anträgen, deren veranschlagte Kostenhöhe maximal € 2.000 beträgt. Die Gewährung von Hilfsmitteln wie Pflegebetten und Patientenlifter fällt ebenso unter die eigenständige Entscheidung der Geschäftsstelle. Den Antragsteller:innen wird die Entscheidung zur Maßnahme schriftlich mitgeteilt.
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Die Auszahlung des Zuschusses (der Unterstützung) erfolgt erst nach Vorlage der Gesamtrechnung zur bezuschussten Maßnahme. Weichen die tatsächlichen Kosten vom Kostenvoranschlag ab, wird der Zuschuss bei niedrigeren Kosten entsprechend neu bemessen, um eine Überfinanzierung durch das Land (bspw. bei Vorliegen von Unterstützungen durch andere Entscheidungsträger oder durch wesentlich niedrigere tatsächliche Kosten) zu vermeiden.
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Die gegenständliche Richtlinie gilt ab 1. Januar 2026.
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Amt der Salzburger Landesregierung
Abteilung 3 – Soziales
Referat 3/05 - Behinderung und Inklusion
Unterstützungsstelle
Fischer-von-Erlach-Straße 47
5020 Salzburg

Telefon: 0662 8042-3554
Mail: unterstuetzungsstelle@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at
Amt der Salzburger Landesregierung | Abteilung 3 Soziales
Postfach 527 | 5010 Salzburg | Österreich | T +43 662 8042-0* | post@salzburg.gv.at | ERsB 9110010643195
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